
I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass die Flag-
ge der Vereinten Nationen an allen Wettkampfstätten der
Olympischen Spiele gehisst wird und dass das Internationale
Olympische Komitee und das System der Vereinten Nationen
gemeinsame Aktivitäten durchführen, beispielsweise auf den
Gebieten der Armutslinderung, der menschlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung, der humanitären Hilfe, der Bil-
dung, der Gesundheitsförderung, der Gleichstellung der Ge-
schlechter, des Umweltschutzes und der Verhütung von
HIV/Aids, 

erfreut darüber, dass das Internationale Olympische Ko-
mitee eine Internationale Stiftung für die Olympische Waf-
fenruhe und ein Internationales Zentrum für die Olympische
Waffenruhe geschaffen hat, mit der Aufgabe, die Ideale des
Friedens und der Verständigung durch den Sport weiter zu
fördern, in deren Vorstand der jeweils amtierende Präsident
der Generalversammlung einen Sitz hat und der Generalse-
kretär sowie der Generaldirektor der Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur vertreten
sind,

sowie erfreut über die individuelle Unterstützung durch
Persönlichkeiten von Weltrang für die Förderung der Olympi-
schen Waffenruhe,

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im
Rahmen der Charta der Vereinten Nationen während der in
Athen stattfindenden Spiele der XXVIII. Olympiade die
Olympische Waffenruhe einzeln und gemeinsam einzuhalten;

2. begrüßt den Beschluss des Internationalen Olympi-
schen Komitees, alle internationalen Sportorganisationen und
Nationalen Olympischen Komitees der Mitgliedstaaten dafür
zu mobilisieren, auf örtlicher, nationaler, regionaler und welt-
weiter Ebene konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um im Gei-
ste der Olympischen Waffenruhe eine Kultur des Friedens zu
fördern und zu festigen;

3. ruft alle Mitgliedstaaten auf, mit dem Internationalen
Olympischen Komitee bei seinen Bemühungen zusammenzu-
arbeiten, die Olympische Waffenruhe während der Olympi-
schen Spiele und darüber hinaus als ein Mittel zur Förderung
des Friedens, des Dialogs und der Aussöhnung in Konfliktge-
bieten einzusetzen;

4. begrüßt die verstärkte Durchführung von Projekten
zu Gunsten der Entwicklung mit Hilfe des Sports und ermu-
tigt die Mitgliedstaaten und alle beteiligten Einrichtungen und
Programme des Systems der Vereinten Nationen, ihre Tätig-
keit auf diesem Gebiet in Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Olympischen Komitee zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär, bei den Mitgliedstaaten
für die Einhaltung der Olympischen Waffenruhe und für ihre
Unterstützung der Initiativen zur Förderung der menschlichen
Entwicklung mit Hilfe des Sports einzutreten und mit dem In-
ternationalen Olympischen Komitee bei der Verwirklichung
dieser Ziele zusammenzuarbeiten;

6. beschließt, den Unterpunkt "Schaffung einer friedli-
chen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympi-
schen Ideals" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzig-

sten Tagung aufzunehmen und diesen Unterpunkt vor Beginn
der XX. Olympischen Winterspiele zu behandeln.

RESOLUTION 58/7

Verabschiedet auf der 54. Plenarsitzung am 4. November 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen und 3 Gegenstimmen bei 2 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.4, eingebracht von
Kuba.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Ve-
nezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Mikronesien (Föderierte Staaten von), Marokko.

58/7. Notwendigkeit der Beendigung der von den Ver-
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba ver-
hängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade

Die Generalversammlung,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu för-
dern,

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der sou-
veränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen
Schifffahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen
Rechtsakten verankert sind,

unter Hinweis auf die auf den iberoamerikanischen Gip-
feltreffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und Regie-
rungschefs betreffend die Notwendigkeit, einseitig von einem
Staat gegenüber einem anderen Staat angewandte Wirt-
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schafts- und Handelssanktionen aufzuheben, die die Freiheit
des internationalen Handels beeinträchtigen,

besorgt darüber, dass Mitgliedstaaten nach wie vor Geset-
ze und andere Vorschriften erlassen und anwenden, beispiels-
weise das am 12. März 1996 erlassene, unter der Bezeichnung
"Helms-Burton-Gesetz" bekannte Gesetz, deren extraterrito-
riale Wirkungen die Souveränität anderer Staaten und die le-
gitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unterstehenden ju-
ristischen oder natürlichen Personen sowie die Freiheit des
Handels und der Schifffahrt beeinträchtigen,

Kenntnis nehmend von den Erklärungen und Resolutionen
verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
rungen, aus denen hervorgeht, dass die internationale Ge-
meinschaft und die Öffentlichkeit den Erlass und die Anwen-
dung dieser Art von Vorschriften zurückweisen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No-
vember 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom
26. Oktober 1994, 50/10 vom 2. November 1995, 51/17 vom
12. November 1996, 52/10 vom 5. November 1997, 53/4 vom
14. Oktober 1998, 54/21 vom 9. November 1999, 55/20 vom
9. November 2000, 56/9 vom 27. November 2001 und 57/11
vom 12. November 2002,

besorgt darüber, dass seit der Verabschiedung ihrer Reso-
lutionen 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21,
55/20, 56/9 und 57/11 weitere Maßnahmen dieser Art, die
darauf abzielen, die Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, erlassen
wurden und weiter angewandt werden, sowie besorgt über die
nachteiligen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die kuba-
nische Bevölkerung und auf kubanische Staatsangehörige, die
in anderen Ländern leben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 57/1123;

2. wiederholt ihre Aufforderung an alle Staaten, in Er-
füllung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten
Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die Frei-
heit des Handels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, vom
Erlass und von der Anwendung von Gesetzen und Maßnah-
men der in der Präambel dieser Resolution genannten Art Ab-
stand zu nehmen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer
Kraft zu setzen;

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendi-
gung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen
Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblocka-
de" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/8

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 4. November 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 129 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.10 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien,
Australien, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien, Irland, Island, Italien,
Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Südafrika, Sudan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armeni-
en, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kolumbien, Kroatien,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lettland, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Russische Föderation, Sambia, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezue-
la, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Keine.

58/8. Bericht der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation

Die Generalversammlung,

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atomener-
gie-Organisation für das Jahr 200224,

23 A/58/287.

24 Internationale Atomenergie-Organisation, The Annual Report for 2002
(Österreich, Juli 2003) (GC(47)/2); den Mitgliedern der Generalver-
sammlung mit einer Mitteilung des Generalsekretärs (A/58/312) über-
mittelt.
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